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Urheber-

recht

Gewerblicher Rechtsschutz

Design Patent
Gebrauchs-

muster
Marke

Werke der

Literatur,

Wissenschaft,

Kunst und 

Software

Eingetragenes

Design

(C)

Copyright

70 Jahre

nach Tod

des Urhebers

25 Jahre

(D)*

Designschutz

Technische

Erfindung

(P)*

DBP

Patent

20 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

(R)

TM

(U)*

DBGM

Gebrauchs-

muster

Marke für Waren,

Dienstleistungen,

Geschäftliche

Bezeichnungen

(Name, Firma),

und Werktitel

Technische

Erfindung

Anmeldung

nicht möglich

Anmeldung erforderlich

12 Monate Schonfrist für

eigene Vorveröffentlichungen

6 Monate Schonfrist für

eigene Vorveröffentlichungen

* nach der von H.B.Cohausz geänderten DIN 34 und neu geschaffenen ISO 16016

Keine Verfahren

Keine 

Prüfung
Prüfung

Keine

Prüfung
Prüfung

Immer wieder um

10 Jahre verlängerbar

copat

Prio 6 M. Prio 6 M.Prio 12 M. Prio 12 M.

5+5+5+5+5 Ab 3. Jahr jährlich 3+3+2+2
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Die Schwierigkeit, Marken unverändert beizubehalten

gegen Mode und Marktauffassungen

Markenrelaunch

Je stärker Marken verändert werden, 

desto schwerer ist es für den Verbraucher, 

die Marke im Gedächtnis zu behalten.

Je weniger Marken verändert werden, 

desto weniger gehen sie mit der Zeit

und werden altmodisch.
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NIVEA.ppt
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Entwicklung 

der Bildmarke 

Zwilling
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Manner: Rosa mag man eben...

(03.06.2002) 

Manner gelang es, die Farbe rosa an sich und in jeder beliebigen 

Anordnung und Form für Österreich schützen zu lassen. Rosa ist 

auch das Product Placement der Manner Schnitten im neuen 

Schwarzenegger-Blockbuster "Terminator III". 

Farben sind grundsätzlich nur in der 

konkreten Erscheinungsform ihrer 

graphischen Anordnung und der 

Kombination mit anderen Element als 

Marke schützbar. Ausnahmsweise kann 

eine Farbe als "abstrakte" Farbmarke 

geschützt werden, wenn das 

betreffende Unternehmen eine 

einzigartige Stellung hat und für die 

betreffende Farbe eine überragende 

Verkehrsgeltung nachweisen kann, was 

bedeutet, dass ein Großteil der 

Bevölkerung beim Anblick der Farbe 

spontan die Firma assoziiert. 
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Farbmarken

Eine abstrakte Farbe als solche kann die Funktion einer Marke erfüllen, 

nämlich Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens 

von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 

Damit kann eine Farbe grundsätzlich als Marke in das Markenregister eingetragen werden.
Normalerweise trägt das Patentamt aber nicht eine einzige Farbe ein. Sondern nur mindestens zwei.

Ausnahme: Ein hoher Bekanntheitsgrad

BGH: I ZB 52/15

Sparkassenrot Blau für Creme Gelb für Sprachsoftware

für Kekse

Lila Für Schokolade Magenta

I ZR 44/01 u. 23/01

heute Freenet



Patentanwalt Prof. Dr.-Ing. H. B. Cohausz  Patentanwaltskanzlei COHAUSZ  HANNIG  BORKOWSKI  WIßGOTT  40237 Düsseldorf         www.copat.de

Passt sie zum Kunden?
Passt sie zum Produkt/

zur Dienstleistung?

Passt sie zum Unternehmen?

Bewertung einer Marke

Marke ®

Passt-Marke.ppt
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Wie werden Marken / Brands erzeugt?

1. Durch Verwenden von Begriffen aus entfernten Gebieten

Zum Beispiel Worte aus dem Sport:

POLO oder Golf für ein Kraftfahrzeug

Oder Worte aus der Musik:

Symphonie für ein Lebensmittel

2. Durch Puzzeln von Buchstaben

Es entstehen Worte ohne Sinngehalt:

KODAK für Kameras und Filme

GOOGLE für ein Suchprogramm

3. Durch Zusammenfügen von Silben, 

die Worten mit Sinngehalt entnommen wurden:

Aus HORIZONT und ADEL wurde DELZONT

Aus GOLDEN und ONLINE wurde GOLLINE
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Markengenerator erzeugt

neue Marken

und neue Namen.

Verletzungsrecherchen finden heraus

ob die neue Marke oder der neue Name 

Marken und Namen Dritter verletzt.

Marke schützen

durch Markenanmeldungen

im In- und Ausland.

Sprachrecherchen finden heraus

ob die neue Marke oder der neue Name 

in anderen Sprachen eine negative Bedeutung hat.

Beurteilung erzeugter Marken und Namen nach

- Eignung für das Produkt

- Erfolg auf dem Markt

- Schutzfähigkeit
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MarkenG § 3

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter 

einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, 

dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer 

Verpackung sowie sonstige Aufmachungen 

einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen 

geschützt werden, 

die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von 

denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 

(2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus 

einer Form bestehen, 

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,

2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder

3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. 
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(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, 

die sich nicht graphisch darstellen lassen. 

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, 

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, 

2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung 

der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen 

Herkunft, 

der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur 

Bezeichnung 

sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, 

3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch 

oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren 

oder Dienstleistungen üblich geworden sind, 

4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit 

oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, .........

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der 

Entscheidung 

über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie 

angemeldet worden 

ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. 

§ 8 Markengesetz  Absolute Schutzhindernisse  (Absatz 1-3)
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Der EuGH hat nun endgültig entschieden, dass Lego-Steine 

nicht als 3D-Marke eintragungsfähig sind. (EuGH, Urt. v. 14.09.2010, Az.  C-48/09-P).

Bereits 1996 hat Lego den weltberühmten Legostein für Europa 

als 3D-Marke eintragen lassen um sich die Form des Steins schützen zu lassen. 

Das Harmonisierungsamt (HABM), das für die Eintragung 

von EU-Gemeinschaftsmarken zuständig ist, nahm die Eintragung zunächst vor. 

Dies gefiel der Konkurrenz jedoch nicht.  Auf Antrag der Firma Mega-Brands erklärte 

das HABM die Eintragung für nichtig.

Diese Entscheidung wurde nun vom EuGH bestätigt. 

Das Unionsrecht stehe der Eintragung jeder Form entgegen, 

die in ihren wesentlichen Merkmalen ausschließlich aus der Form der Ware bestehe, 

die für das Erreichen der fraglichen technischen Wirkung technisch kausal 

und hinreichend sei, selbst wenn diese Wirkung durch andere Formen 

erreicht werden könne, die die gleiche oder eine andere technische Lösung nutzten.

Nach Ablauf des Patents für die Lego-Steine seien andere Unternehmen 

von der Verwendung einer solchen technischen Lösung ausgeschlossen. 

Nach EU-Recht seien aber technische Lösungen 

nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig, so dass sie danach 

von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können.
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§ 42 Widerspruch gegen eine deutsche Marke

(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten 

nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 

kann von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung 

mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, daß die Marke 

1.wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang

nach § 9,

2.wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang

nach § 10 in Verbindung mit § 9,

3.wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers 

nach § 11 oder

4.wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang

nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang

nach § 5 in Verbindung mit § 12

gelöscht werden kann.

Gegen eine EU-Marke wird auch 3 Monate nach dem Tag der Veröffentlichung 

der Eintragung der Marke Widerspruch erhoben, 

so dass das Schreiben des Harmonisierungsamts 

„Unterrichtung der Inhaber älterer Marken…“ sehr wichtig ist.
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Mercedes

Kraftfahrzeuge

Mercedes

Schuhe

Mercedes

Zigaretten

Zigarren

Eine Marke benutzt von drei Unternehmen

Mercedes-3mal.ppt

http://www.manz-fortuna.com/en/katalog_2.phtml?Manz_Sess=e8545d893967d3f80852835a566a1d7e&rand=526008072
http://www.manz-fortuna.com/en/katalog_2.phtml?Manz_Sess=e8545d893967d3f80852835a566a1d7e&rand=526008072
http://www.manz-fortuna.com/en/katalog_2.phtml?Manz_Sess=e8545d893967d3f80852835a566a1d7e&rand=526008072
http://www.manz-fortuna.com/en/katalog_2.phtml?Manz_Sess=e8545d893967d3f80852835a566a1d7e&rand=526008072
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Waren

Dienstleistungen

Schutzbereich einer Marke
nur in wenigen Markenklassen

Mercedes
Autos

Dresdner Bank

Mercedes
Zigaretten

Mercedes
Schuhe

Waren

Dienstleistungen

Schutzbereich einer Domain
alle Waren und Dienstleistungen

mercedes.com
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Durchschnittliche Kosten von Inlands- und Auslandsmarkenanmeldungen  
3 Waren- bzw. Dienstleistungsklassen, schwarz/weiß-Eintragung  

  Einreichen 
einer 

Markenanmeldung 
beim Markenamt  

Eintragung Verlängerung 
nach 10 Jahren  

Summe
3
 

aller Kosten ohne 
Verlängerung  

Widerspruch 
gegen 1 Marke 
in 3 Klassen  

IR-Marke
4
 

nach dem MMA 
(10 Staaten)  

1090  1600  -  -  915  515  1090  1600  - 
2
  -  

IR-Marke
5
 

nach dem PMMA 
(10 Staaten ohne JP)  

3506
1
  1600  -  -  3645

1
  515  3506

1
  1600  - 

2
  -  

IR-Marke
5
 

nach dem PMMA 
(10 Staaten mit JP)  

6049
1
  1600  -  -  7255

1
  515  6049

1
  1600  - 

2
  -  

EU-Marke
6
 

Gemeinschaftsmarke 
(15 Staaten) 

975  1000  1100  550  2500  2500  2075  1550  350  1000
3
  

DE 
Deutschland 

300  550  -  -  600  260  300  550  120  200
3
  

FR 
Frankreich 

200  1100  -  -  215  680  200  1100  305  520
3
  

GB 
Großbritannien 

500  1800  -  -  500  1300  500  1800  340  500
3
  

BX 
Benelux 

100  1000  -  -  160  600  100  1000  -  -  

US 
USA 

1000  1200  -  -  1412  1425  1000  1200  353  412
3
  

JP 
Japan 

2200  3800  2160  1100  4240  950  4360  4900  300  7828
3
  

  Einreichen 
einer 

Markenanmeldung 
beim Markenamt  

Eintragung Verlängerung 
nach 10 Jahren  

Summe
3
 aller 

Kosten ohne 
Verlängerung  

Widerspruch 
gegen 1 Marke 
in 3 Klassen  

 
 
Angegeben sind jeweils die Amtsgebühren sowie die Anwaltskosten 
1) Die Kosten sind abhängig von den Individualgebühren, die die einzelnen Staaten nach dem 
PMMA erheben dürfen. 
2) Widerspruch ist in jedem Land einzeln einzulegen. Die Kosten und Fristen berechnen sich nach 
den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen. 
3) Minimalkosten, zusätzliche Kosten abhängig vom Arbeitsaufwand während des Verfahrens vor 
dem Patentamt. 
4) Folgende Staaten können bei einer IR-Marke nach dem MMA gewählt werden: 
Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Benelux, Bhutan, Bosnien Herzegovina, 
Bulgarien, China, Dem. Volksrep. Korea, Deutschland, Frankreich, Italien, Jugoslawien, 
Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, 
Mazedonien, Marokko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Rep. Moldau, Rep. Swasiland, Russische Föderation, San Marino, Sierra Leone, Slowakische 
Republik, Slowenien, Spanien, Sudan, Schweiz, Tadschikistan, Tschechische Republik, Ukraine, 
Ungarn, Usbekistan, Vietnam, Weißrussland  
5) Bei folgenden Staaten kann eine IR-Markenanmeldung nur nach dem PMMA eingereicht 
werden: 
Antigua und Barbuda, Dänemark, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Großbritannien, 
Island, Japan, Litauen, Norwegen, Singapur, Schweden, Türkei, Turkmenistan  
6) Für folgende Staaten bietet eine EU-Marke Schutz: 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, 
Luxembourg, Niederlande, Irland, Italien, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien  

M
ar
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en
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t
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Anwalt Patentamt

Mindestkosten von Markenanmeldungen bis zum Einreichen
mit drei Waren- bzw. Dienstleistungsklassen und s/w-Eintragung

* IR-Marke: 10 Staaten ohne Japan 

Markenanmeldungskosten-Ausland.ppt
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Markenschutz durch IR- und EU-Marken

DE

Zuerst eine 

Markenanmeldung in Deutschland
Eine IR-Markenanmeldung erfordert vorab eine 

eingetragene nationale Marke als Heimatmarke.

Ausnahme PMMA: Eintragung nicht erforderlich

EU

Zuerst eine 

Gemeinschafts-Markenanmeldung
als Heimatmarkenanmeldung

IR mit EU

Danach unter Beanspruchung 

der 6-monatigen Prioritätsfrist 

der DE-Anmeldung

eine IR-Markenanmeldung.

In dieser kann jetzt auch eine 

Gemeinschaftsmarke gewählt werden, 

wenn die IR-Anmeldung als PMMA oder 

als MMA/PMMA eingereicht wurde.

IR

Danach unter Beanspruchung 

der 6-monatigen Prioritätsfrist 

der EU-Anmeldung eine

IR-Markenanmeldung (PMMA).

In dieser kann auch Deutschland

als Staat gewählt werden.

Markenschutz durch IR- und EU-Marke.ppt

DE

Zuerst eine 

Markenanmeldung in Deutschland
Diese Voranmeldung kann unterbleiben, wenn 

der Schutz durch eine Gemeinschafts-Marken-

anmeldung für ausreichend gehalten wird.

EU

Danach unter Beanspruchung 

der 6-monatigen Prioritätsfrist 

der DE-Anmeldung eine 

Gemeinschafts-Markenanmeldung.

In einer Gemeinschafts-Markenanmeldung 

können einzelne Länder nicht gewählt 

werden, sondern nur alle 25 Länder der EU 

gemeinsam.

EU-Marke / Gemeinschaftsmarke: Marke der Europäischen Gemeinschaft. Es kann nur für alle 25 Länder der EU gemeinsam Schutz erreicht werden. 

Einzureichen beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM), Alicante (oami.eu.int).

IR-Marke: International registrierte Marke nach dem Madrider Markenabkommen (MMA). Es kann Schutz in 64 Ländern gewählt werden. Einzureichen bei 

der WIPO/OMPI, Genf (www.wipo.int) über das Deutsche Patent- und Markenamt (www.dpma.de).

Vor einer IR-Markenanmeldung muss eine eingetragene Marke im Heimatland (Heimatmarke) bestehen. Ausnahme: Eine IR-Markenanmeldung nach dem 

Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) benötigt zwar auch eine Heimatmarkenanmeldung, aber eine Eintragung ist vorab nicht erforderlich.

I II III
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Vorteile Nachteile

IR-Marke MMA

Internationale 

Registrierung nach dem 

Madrider 

Markenabkommen

- Preiswert, 

für alle Länder einheitlich niedrige Gebühren.

- Eine Zurückweisung in einem Land ist für die 

übrigen Länder unschädlich.

- Voraussetzung: Eine eingetragene 

Heimatmarke.

- Die Marke ist 5 Jahre an den Bestand der 

Heimatmarke gekoppelt. Bei Wegfall der 

Heimatmarke ist die IR-Marke mit allen Ländern 

gelöscht.

- In jedem gewählten Land muss die Marke 

benutzt werden.

IR-Marke PMMA

Internationale 

Registrierung nach dem 

Protokoll zum Madrider 

Markenabkommen

- Eine eingetragene Heimatmarke wird nicht 

gefordert. Eine Heimat-Marken-anmeldung

reicht aus.

- Bei Wegfall der Heimatmarke

können die benannten Länder in nationale 

Marken umgewandelt werden.

- Länder fordern individuell hohe Gebühren.

- In jedem gewählten Land muss die Marke 

benutzt werden.

Gemeinschaftsmarke 

Die Marke der 

Europäischen 

Gemeinschaft

- Die Marke braucht nur in 

einem größeren Land oder zwei größeren 

Ländern der EU benutzt zu werden. 

(Dies wird erwartet, ist aber z.Zt. noch unklar. 

Die zukünftige Rechtsprechung wird dies 

klären.)

- Bei einer Zurückweisung in einem Land fällt die 

gesamte Marke. (Aber Umwandlung in nationale 

Markenanmeldungen möglich.)

- Im Widerspruchsverfahren trägt der 

Unterlegene alle Kosten. (Maximal EURO 600,-

pro Widersprechendem)

Vergleich IR-Mare zur Gemeinschaftsmarke

Vergleich-IR-zu EU-Marke.ppt
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Das Schaffen erfolgreicher Namen/Marken ist 

angesichts der einzuhaltenden Bedingungen 

wirklich nicht leicht:

Bei der Marke muss es sich um einen kurzen 

und einprägsamen Begriff handeln.

Ein Großteil der bekannten Marken besteht 

lediglich aus zwei Silben, 

wie Nestle, EPSON oder YAHOO.
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Ein beschreibender Markenname 

für das Produkt bzw. die Dienstleistung 

ist nicht erlaubt. 

Andernfalls erfolgt eine Zurückweisung der Marke 

durch das Patentamt. 

So ist „Qualität“ für alle Waren 

und „regenfest“ für Bekleidung 

nicht schutzfähig. 
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Die Marke muss zum betreffenden Produkt 

bzw. zur Dienstleistung 

sowie zum Unternehmen passen. 

So wird der Name eines Kosmetikprodukts 

eher weiche Konsonanten beinhalten (Lanso), 

während der Name einer Maschine 

auch harte Klangbestandteile (Tanek) umfassen darf.
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Wie werden Marken / Brands erzeugt?

1. Durch Verwenden von Begriffen aus entfernten 

Gebieten

Zum Beispiel Worte aus dem Sport:

POLO oder Golf für ein Kraftfahrzeug

Oder Worte aus der Musik:

Symphonie für ein Lebensmittel
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Wie werden Marken / Brands erzeugt?

1. Durch Verwenden von Begriffen aus entfernten 

Gebieten

Zum Beispiel Worte aus dem Sport:

POLO oder Golf für ein Kraftfahrzeug

Oder Worte aus der Musik:

Symphonie für ein Lebensmittel

2. Durch Puzzeln von Buchstaben

Es entstehen Worte ohne Sinngehalt:

KODAK für Kameras und Filme

GOOGLE für ein Suchprogramm
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3. Durch Zusammenfügen von Silben, 

die Worten mit Sinngehalt entnommen wurden:

Aus HORIZONT und ADEL wurde DELZONT

Aus GOLDEN und ONLINE wurde GOLLINE

Wie werden Marken / Brands erzeugt?

1. Durch Verwenden von Begriffen aus entfernten 

Gebieten

Zum Beispiel Worte aus dem Sport:

POLO oder Golf für ein Kraftfahrzeug

Oder Worte aus der Musik:

Symphonie für ein Lebensmittel

2. Durch Puzzeln von Buchstaben

Es entstehen Worte ohne Sinngehalt:

KODAK für Kameras und Filme

GOOGLE für ein Suchprogramm
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Markengenerator erzeugt

neue Marken

und neue Namen.

Verletzungsrecherchen finden heraus

ob die neue Marke oder der neue Name 

Marken und Namen Dritter verletzt.

Marke schützen

durch Markenanmeldungen

im In- und Ausland.

Sprachrecherchen finden heraus

ob die neue Marke oder der neue Name 

in anderen Sprachen eine negative Bedeutung hat.

Beurteilung erzeugter Marken und Namen nach

- Eignung für das Produkt

- Erfolg auf dem Markt

- Schutzfähigkeit
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Gewählte Marke für die 

Ware/Dienstleistung

des Herstellers

hat in der Sprache die Bedeutung

SPORZIZA sportliche Bekleidung
eines italienischen Herstellers

Italienisch

sporcizia

Schmutz

JETTA Kraftfahrzeug
VW Deutschland

Italienisch Pechsträhne

KOFF Bier
Finnische Brauerei

Englisch Husten

Mist Stick Lockenstab
Sunbeam GB

Deutsch Miststück

Nova Kraftfahrzeug
Chevrolet USA

Spanisch

no va

läuft nicht

Misair Fluglinie
in Ägypten

Französisch Elend

UNO Kraftfahrzeuge
Fiat, Italien

Finnisch Trottel

PET Milch
US-Molkerei in Quebec

Französisch Furz

PAJERO Kraftfahrzeug
Mitsubishi, Japan

Spanisch Zuhälter

SUPER PISS Enteisungsmittel
Finnisches Unternehmen

Englisch

Deutsch

........

VIC Computer für die 

Jugend
US-Unternehmen

Deutsch ........

Negative Bedeutungen von Marken

Negative Bedeutungen.ppt
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Marken schützen den Namen von Waren und Dienstleistungen, 

Geschäftliche Bezeichnungen und Werktitel.

Der Schutz währt 10 Jahre und kann immer wieder um 10 Jahre verlängert werden.

Es wird unterschieden zwischen 

Wortmarken, 

Bildmarken, 

Wort-/Bildmarken, 

Farbmarken, 

Hörmarken und 

dreidimensionalen Marken.

Eine Marke ist vor einer Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt 

darauf zu prüfen,

ob sie unterscheidungskräftig ist (z.B. nicht beschreibend), 

ob sie für den Geschäftsverkehr freigehalten werden muss 

(z.B. nicht „Super“ oder „immer“),

ob sie irreführend oder täuschend ist („Butterfein“ für Margarine),

ob sie Rechte Dritter verletzt (Marken und Unternehmensnamen),

ob sie innerhalb 5 Jahren ab Eintragung benutzt werden wird.

Merke:
Marken

9
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Fernstudium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Nebenberufliche Weiterbildung zur/zum

Patentingenieur/in 

Patentreferent/in 

Patentmanager/in                          mit Universitäts-Zertifikat

Prof. Dr. Helge B. Cohausz und Prof. Dr. Volker Jänich

Für Unternehmen, Wissenschaft und Forschung sind Kenntnisse 

über den Gewerblichen Rechtsschutz von großer Bedeutung. 

Dieses Fernstudium bietet einen Überblick über alle Verfahren 

und vermittelt praxisnah das Wissen um die Anmeldung, Erteilung, 

Verwertung und Verteidigung von Gewerblichen Schutzrechten. 

Dieser Lehrgang wurde entwickelt für 

Studierende der Ingenieur-Wissenschaften, Informatik, Physik, Chemie, 

Medizin, Bio-Wissenschaften, Mathematik, Betriebswirtschaft

Ingenieure

Naturwissenschaftler

Betriebswirte

Patentanwälte in der Ausbildung

Patentanwaltsfachangestellte

Patentsachbearbeiter

sowie für alle Fachkräfte, 

die sich im Gewerblichen Rechtsschutz weiterbilden möchten.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Rechtsanwälte.

www.ipforip.de


